
Neue Regeln im Privatkonkurs:
Wann ist Entschuldung in drei Jahren möglich?
Mit 17. Juli 2021 gilt die Reform des Insolvenzrechts. Unter bestimmten  
Voraussetzungen können sich damit SchuldnerInnen im Abschöpfungsverfahren  
innerhalb von nur drei Jahren entschulden.

Was bedeutet das konkret?

der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners oder der Schuldnerin. Ab dem Zeitpunkt dieser 

vorzubereiten.

Wie läuft das ab?
 UnternehmerInnen

 VerbraucherInnen
zur Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit oder zur Vorbereitung des Insolvenzverfahrens
ergreifen. Etwa, indem sie sich bei einer staatlich anerkannten Schuldenberatung für eine
Beratung anmelden. Außerdem dürfen sie keine neuen Schulden machen.
Zur Erklärung: VerbraucherInnen sind alle Personen, die bei ihrer letzten Exekution vor

haben.

Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, können Gläubiger auf Antrag dafür sorgen, 
dass eine Entschuldung nur innerhalb von 5 Jahren möglich ist.
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